Merkblatt für Grenzgänger EG-17/EFTA
Für Gesuchstellende mit Staatsangehörigkeit von:

EG/EFTA-Staaten

EG-17:   Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Italien, Irland, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Zypern

EFTA- Staaten:   Island, Norwegen und Fürstentum Liechtenstein

Osterweiterung Bilaterale II

EG-10:   Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn
1. Personen, die in der Schweiz arbeiten und ihren Wohnsitz im Ausland haben

Dieses Merkblatt gilt für Angehörige eines EU-17 oder EFTA-Staates, die in der Schweiz arbeiten und ihren Wohnsitz im Ausland haben. Für die Angehörigen der neuen EU-Mitgliedstaaten (Osterweiterung Bilaterale II), bleiben die Grenzzonen gemäss Grenzabkommen bestehen. Staatsangehörige der Osterweiterung Bilaterale II können daher in Obwalden keine Grenzgängerbewilligung beantragen. Eine entsprechende Bewilligung ist nur in Grenzkantonen möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.bfm.admin.ch
2. Bewilligungspflicht

Eine Bewilligungspflicht besteht, sofern der Aufenthalt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit länger als drei Monate im 
Kalenderjahr dauert. Für einen kürzeren Erwerbsaufenthalt gilt eine Meldepflicht. Weitere Informationen zum entsprechenden Meldeverfahren erhalten Sie im Internet unter: 

http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/schweiz_-_eu/meldeverfahren_fuer.html
3. Voraussetzung für die Zulassung ausländischer Arbeitskräfte

3.1 Ausländerinnen und Ausländern sind die gleichen Arbeits- und Lohnbedingungen wie Einheimischen zu bieten. Sie müssen auch angemessen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Krankheit versichert sein. 

3.2 Gesamtarbeitsverträge sowie orts- und branchenübliche Löhne sind einzuhalten. 

3.3 Die Stelle darf erst angetreten werden, wenn die entsprechenden Gesuchsunterlagen vollständig bei der Migration Obwalden vorliegen
4. Hinweise

3.4 Die Grenzgängerbewilligung wird der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber per Post zugestellt. 

3.5 Die Grenzgängerbewilligung ist für Personen, die sich auf das Personenfreizügigkeitsabkommen (FZA) EG/EFTA berufen können, in der ganzen Schweiz gültig. Änderungen im Rahmen des FZA EG/EFTA bleiben vorbehalten. 

3.6 Der Stellenwechsel, die Änderung der Auslandadresse sowie Zivilstandsänderungen sind der Migration Obwalden innert 14 Tagen zu melden. Entsprechende Formulare sind online unter www.ow.ch erhältlich.
3.7 4-12 Wochen vor Ablauf der Bewilligung erhalten Arbeitgebende ein Formular, mit dem sie die Verlängerung beantragen können. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen wird kein Formular zugestellt. Arbeitgebende müssen eine allfällige Verlängerung der Bewilligung selber beantragen.
3.8 Dienstaustritte sind der Migration Obwalden zu melden.
5. Selbständige Erwerbstätigkeit

Personen, die zur Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit in die Schweiz einreisen, erhalten eine Grenzgängerbewilligung EG/EFTA mit einer Gültigkeitsdauer von fünf Jahren, die sie zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit berechtigt. Der Nachweis einer dauerhaften, tatsächlich ausgeübten selbständigen Erwerbstätigkeit ist bereits bei der Einreichung des Gesuchs zu erbringen.

6. Wochenaufenthalt

Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die sich während der Woche in der Schweiz aufhalten, müssen bei der Migration Obwalden das Einverständnis zum Wochenaufenthalt beantragen. Für das Meldeverfahren finden sinngemäss die Bestimmungen für schweizerische Wochenaufenthalter/innen Anwendung. Eine zusätzliche ausländerrechtliche Bewilligung neben der Grenzgängerbewilligung EG/EFTA ist nicht erforderlich.
7. Folgende Unterlagen/Dokumente sind dem Gesuchsformular A2 beizulegen:

· 2 Passfotos oder der Original Ausländerausweis

· Kopie des gültigen Reisepasses oder der gültigen Identitätskarte

· Arbeitgeberbescheinigung (z.B. Kopie des Arbeitsvertrages)

8. Abgabeort des Gesuchs mit Beilagen

Gesuche sind bei der Migrationsbehörde des Einsatzkantons einzureichen.
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